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Arbeitsvertrag

Zwischen 







- nachstehend Firma genannt -

und

Herrn / Frau
 






- nachstehend Mitarbeiter/in genannt -

wird folgender Arbeitsvertrag geschlossen:
Beginn ab _______________
§ 1 
(1) 
Der Mitarbeiter ist als _______________________________ 
eingestellt.

(2)
Firma ist berechtigt, Mitarbeiter/in auch andere zumutbare Tätigkeiten zu übertragen oder ihn/sie an einem anderen zumutbaren Arbeitsplatz oder Tätigkeitsort zu versetzen. Es besteht Einigkeit, dass die Übertragung anderer oder zusätzlicher Aufgaben auch unter Einbeziehung einer Veränderung des Ortes der Arbeitsleistung und des Unterstellungsverhältnisses bei gleich bleibenden Bezügen keiner Änderungskündigung bedarf.
(3) 
Änderungen des Familienstandes sind unverzüglich anzuzeigen, Wohnungswechsel ist unverzüglich persönlich zu melden, andernfalls gelten Zustellungen an die bisherige Adresse als ordnungsgemäß bewirkt. 
§ 2 
(1)
Das Arbeitsverhältnis ist mit den jeweiligen gesetzlichen Kündigungsfristen ordentlich kündbar, diese gelten stets für beide Parteien.
(2) 
Kündigungen bedürfen beiderseits der Schriftform.
(3) 
Eine fristlose Kündigung gilt ersatzweise als fristgerechte Kündigung zum nächstzulässigen
(4) 
Bei Kündigungen des Arbeitsverhältnisses – gleichgültig an welcher Seite und aus welchem Grund diese erfolgt – ist Firma berechtigt, Mitarbeiter/in unter Fortzahlung der Bezüge und unter Anrechnung auf noch bestehende Urlaubsansprüche von der Arbeitsleistung freizustellen. 

(5)
Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, spätestens mit Ablauf des Monats, in dem Mitarbeiter/in das 65. Lebensjahr vollendet hat.

§ 3 

(1)
Die regelmäßige monatliche Arbeitszeit ohne Pausen beträgt ________ Stunden. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und der Pausen richten sich nach den betrieblichen Bestimmungen. Mitarbeiter/in ist bekannt, dass bedingt durch die Besonderheiten des Filmtheaterbetriebes, die Spitze der Arbeitsleistung regelmäßig in der zweiten Tageshälfte, am Wochenende und an den Feiertagen liegt. Firma behält sich vor, Mitarbeiter/in auch an anderen als den sonst üblichen Zeiten zu beschäftigen. Die Arbeitszeit kann auf 5 Tage einer 7-Tage Woche beliebig verteilt werden. Feiertage sind Arbeitstage, ausgenommen Heiligabend (24.12.) und Silvester (31.12.)

(2)
Mitarbeiter/in ist verpflichtet, Mehrarbeit, Nachtarbeit, Sonn- und Feiertagsarbeit im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen zu leisten. 
(3)
Bei unregelmäßigen Verteilungen der monatlichen Arbeitszeit auf die Arbeitswochen/-tage sind Mehrarbeit die über die festgelegte regelmäßige Arbeitszeit von _____ Stunden pro Monat hinaus geleisteten Arbeitsstunden. Über- und Mehrarbeit können durch freie Tage 1:1 ausgeglichen werden. 

§ 4 
(1) 
Mitarbeiter/in erhält für seine/ihre Tätigkeit eine Vergütung nach Maßgabe der Lohnvereinbarung 
gemäß Anlage, die Bestandteil dieses Arbeitsvertrages ist. Der vereinbarte Grundlohn beträgt € 
___________________ brutto pro Monat. 

(2) 
Neben dem Grundlohn erhält Mitarbeiter/in eine Zulagenpauschale nach Maßgabe der Ziffer 2 der 
Lohnvereinbarung. 
(3)
Bei der freiwilligen Sonderzahlung gemäß Ziffer 3 und Ziffer 4 der Lohnvereinbarung handelt es 
sich um eine freiwillige, jederzeit widerrufbare Leistung, auf die, auch im Falle einer mehrfachen 
Gewährung in der Vergangenheit, für die Zukunft keinerlei Rechtsanspruch besteht. 
§ 5
(1)
Der Urlaubsanspruch beträgt derzeit jährlich ________ Werktage.

(2) Der Urlaub ist mit der Firma und deren Belangen frühzeitig abzustimmen. Die Firma ist berechtigt, aus betrieblichen Gründen sowohl Betriebsferien, als auch allgemeine Urlaubssperren anzuordnen.

§ 6
(1)
Mitarbeiter/in ist verpflichtet, über alle ihm / ihr bekannt werdenden geschäftlichen Angelegenheiten unabhängig davon, ob sie als offen, vertraulich oder geheim eingestuft sind, Dritten gegenüber, zu denen auch Familienangehörige zählen, absolutes Stillschweigen zu bewahren. Die Verschwiegenheitspflicht besteht zudem gegenüber Wettbewerbern der Firma auch für die Vereinbarung zur Vergütung (§ 4). Dies gilt auch nach dem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis.

(2)
Es ist Mitarbeiter/in insbesondere untersagt, ohne ausdrückliche Erlaubnis der Firma Arbeitsunterlagen, Dateien oder sonstige betriebliche Informationen an sich zu nehmen und/oder Abschriften oder Kopien zu fertigen. Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist sämtliches Firmeneigentum einschließlich der vorbezeichneten Unterlagen unaufgefordert zurückzugeben. Ein Zurückbehaltungsrecht besteht nicht. 
§ 7 
(1)
Mitarbeiter/in ist verpflichtet, der Firma jede Arbeitsverhinderung sowie ihre voraussichtliche Dauer sofort anzuzeigen und Gründe anzugeben. Bei Krankheit ist Mitarbeiter/in darüber hinaus verpflichtet, spätestens vor Ablauf des dritten Kalendertages nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit eine ärztliche Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit ab dem ersten Tag der Erkrankung vorzulegen. 

(2)
Diese Pflichten bestehen auch bei Fortdauer der Krankheit über die zunächst angenommene Zeit hinaus und entsprechend für die Information über Kurantrag und Kurbescheid. 

(3)
Wird Mitarbeiter/in durch Handlungen eines Dritten arbeitsunfähig, tritt er/sie bereits jetzt die ihm/ihr gegen diesen Dritten zustehenden Schadenersatzansprüche wegen Verdienstausfalls sowie an Firma ab, wie diese ihm/ihr für Ausfallzeit Arbeitsentgelt gezahlt hat. 

(4)
Die Abtretung oder Verpfändung von Lohnansprüchen an Dritte ist ausgeschlossen. Zur Deckung der Kosten, die der Firma durch die Bearbeitung einer Pfändung von Gehaltsansprüchen entstehen, werden insgesamt 3 % des Pfändungsbetrages, mindestens jedoch € 10,-- für jede Abführung einer Pfändungsrate erhoben. 

§ 9
(1)
Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses bedarf die Übernahme einer auf Erwerb gerichteten 
Nebentätigkeit der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Firma. 
(2)
Firma ist insbesondere dann zur Untersagung der Nebentätigkeit berechtigt, wenn die Nebentätigkeit 

- 
für ein Konkurrenzunternehmen ausgeübt wird,


- 
zusammen mit diesem Arbeitsverhältnis zu einer Überschreitung der gesetzlich 
zulässigen 
Höchstarbeitszeit nach dem ArbZG führt oder andere Vorschriften des 
ArbZG verletzt werden,
(3)
Mitarbeiter/in bestätigt ausdrücklich, dass er/sie darüber informiert wurde, dass


-
die Arbeitszeiten aus mehreren Arbeitsverhältnissen zusammengerechnet werden,


-
Arbeitszeitverstöße nach dem ArbZG geahndet werden. Über die Rechtsfolgen von 
Arbeitszeitverstößen nach dem ArbZG wurde er/sie belehrt.
§ 10 
(1)
Gegenseitige Ansprüche der Parteien aus diesem Vertrag und solche, die mit diesem Vertrag in Verbindung stehen, verfallen, wenn sie nicht innerhalb von zwei Monaten nach Fälligkeit der Ansprüche gegenüber der anderen Vertragspartei schriftlich geltend gemacht worden sind.
(2)
Lehnt die Gegenpartei den Anspruch ab oder erklärt sie sich nicht innerhalb von zwei Wochen nach Geltendmachung des Anspruchs, so verfällt dieser, wenn er nicht innerhalb von zwei Monaten nach Ablehnung oder Ablauf der Erklärungsfrist gerichtlich geltend gemacht worden ist. 

§ 11 
(1) 
Ergänzungen oder Änderungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform; dies gilt auch für das Abweichen vom Schriftformerfordernis. Mündliche Vereinbarungen sind unwirksam. 
(2) 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit des übrigen Vertrages nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, unwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch eine solche wirksame / durchführbare Regelung zu ersetzen, die dem mutmaßlichen Willen der Parteien bei Vertragsabschluss am nächsten kommt. 
(3) 
Vorschüsse oder Darlehen werden im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Rücksicht auf die bei Hingabe getroffenen Vereinbarungen in Höhe des noch offenen Restbetrages fällig. 
(4) 
Erfüllungsort ist der Ort, an dem die streitige Verpflichtung zu erfüllen ist. Hat Arbeitnehmer/in im Inland keinen Wohnsitz begründet, so ist Erfüllungsort beiderseits der Hauptsitz der Firma. Gerichtsstand für beide Vertragspartner ist das für den Erfüllungsort zuständige Arbeitsgericht.

(5)
Anlagen und wesentlicher Bestandteil dieses Vertrages, der in zwei gleichlautenden Ausfertigungen erstellt wurde, sind:

· 
Lohnvereinbarung zum Arbeitsvertrag
· 
………………………………………....

· 
…………………………………………..

_________________________________


Ort, Datum
__________________________________

Mitarbeiter/in

(des/der Minderjährigen/gesetzlicher Vertreter)

___________________________________
Firma
Lohnvereinbarung

zum Arbeitsvertrag
zwischen 



Comet-Cine-Center GmbH, Viersener Straße 8,



41061 Mönchengladbach



und



Herrn / Frau

Als Anlage zum Arbeitsvertrag wurde folgende Lohnvereinbarung getroffen:

1.
Grundlohn:





EUR
__________________

2.
Pauschale Zulage für angeordnete Mehrarbeit,


Überstunden, Arbeiten an Feiertagen, Kleider-


geld, Kontoführungsgebühren usw.


EUR 
__________________

3.
Freiwillige jederzeit widerrufbare monatliche


Sonderzahlung




EUR
__________________

4.
Freiwillige monatliche Sonderzahlung 2

EUR
__________________

_________________________________


Ort, Datum
__________________________________

Mitarbeiter/in

(des/der Minderjährigen/gesetzlicher Vertreter)

___________________________________
Firma
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